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Apothekendienst
außerhalb der Geschäftszeiten für die Apotheken in Burbach, Neunkirchen und
Wilnsdorf bis Samstag, 23. Januar, 8.30 Uhr: Laurentius-Apotheke, Ruders-
dorf, Tel. (0 27 37) 95 06. Von Samstag, 23. Januar, 8.30 Uhr, bis Samstag, 30.
Januar, 8.30 Uhr: Hellerthaler Hirsch-Apotheke, Neunkirchen, Tel. (0 27 35)
78 59 59. Mittwochsnachmittagsdienst für Neunkirchen am 20. Januar:
Neue Apotheke, Neunkirchen, Tel. (0 27 35) 32 22, am 27. Januar: Hellerthaler
Hirsch-Apotheke, Neunkirchen, Tel. (0 27 35) 78 59 59.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
an Wochenenden von Samstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 7.00 Uhr,
an Feiertagen von 8.00 Uhr bis zum Folgetag, 7.00 Uhr:
Ärztlicher Notfalldienst Tel. 1 92 92

Zahnärzte-Notfalldienst
Notfall-Bereitschaftsdienst für das südliche Siegerland:
• Mi., 20. Januar | Dr. Bernd Steinseifer, Hauptmarkt 21, Siegen,

Tel. 02 71 / 7 29 79
• Do., 21. Januar | Roland Stich, Fichtenweg 4, Siegen,

Tel. 02 71 / 87 00 31
• Fr., 22. Januar | Dr. Wolfgang Stötzel, Koblenzer Str. 109, Siegen,

Tel. 02 71 / 33 23 28
• Sa./So., 23. / 24. Jan. | Dr. A. Hulvershorn,, Bahnhofsplatz 1, Burbach,

Tel. 0 27 36 / 29 11 22
• Mo., 25. Januar | Dr. Harry Krah, Tannenbergstr. 16, Siegen,

Tel. 02 71 / 3 30 04 34
• Di., 26. Januar | Dr. Helge Straatman, Hagener Str. 25, Kreuztal,

Tel. 0 27 32 / 31 71
• Mi., 27. Januar | Dr. Gerburg Tonak, Berliner Hof 6, Netphen,

Tel. 0 27 37 / 98 10 83

Feuer ................................................................................................................................................112
Freiwillige Feuerwehr
Jung, Alexander, Leiter der Feuerwehr.....................................(01 60) 90 74 11 44
Schneider, Thorsten, Stellvertreter..............................................(01 71) 6 43 33 53
Löschzug Altenseelbach
Reinschmidt, Stefan, Löschzugführer ........................................(01 60) 5 50 15 36
Löschzug Neunkirchen
Hirz, Michael, Löschzugführer .................................................(01 51) 12 45 68 90
Löschzug Salchendorf
Paul, Thorsten, Löschzugführer ..................................................(01 71) 3 68 16 93

Löschzug Struthütten
Kerner, Holger, Löschzugführer ...............................................(01 51) 17 52 22 39
Löschzug Wiederstein
Eibach, Markus, Löschzugführer ................................................(0 27 35) 65 96 90
Löschzug Zeppenfeld
Dax, Rugard, Löschzugführer.....................................................(01 71) 2 03 36 45

Frauenhaus Siegen .....................................................................(02 71) 2 04 63

Frauenberatungsstelle Siegen – Frauen helfen Frauen e.V.
Freudenberger Straße 28, 57072 Siegen ..............................................(02 71) 2 18 87
Notruf ...................................................................................................(02 71) 2 52 93

Krankenhäuser
Elisabeth-Krankenhaus, 57548 Kirchen ........................................(0 27 41) 6 82-0
Jung-Stilling-Krankenhaus, 57072 Siegen........................................(02 71) 3 33-3
St.-Marien-Krankenhaus, 57072 Siegen ...........................................(02 71) 2 31-0
Kreiskrankenhaus Siegen, 57072 Siegen........................................(02 71) 23 40-0
DRK-Kinderklinik Siegen ..............................................................(02 71) 23 45-0

Polizei ..............................................................................................................................................110
Polizeiinspektion Wilnsdorf...............................................(0 27 39) 4 79 09-55 21

Rettungsdienst
Notarzt, Rettungswagen, Rettungshubschrauber über Notruf ............................112
DRK-Rettungsdienst/Krankentransport (aus allen Ortsnetzen)..........................112
(Eine Vorwahl ist nicht erforderlich!)

Kinderärztliche Notdienste
DRK-Kinderklinik Siegen ..........................................................(02 71) 2 34 56 78
DRK-Klinikum Westerwald, Kirchen.........................................(0 18 05) 11 20 57

Abwasserverband Hellertal
während der normalen Dienstzeiten..........................................(0 27 44) 9 31 76-0
außerhalb der Dienstzeiten..........................................................(02 71) 2 32 42 42

Gemeindewerke Neunkirchen – Wasserversorgung –
Bereitschaftsdienst in dringenden Fällen nach Dienstschluss (01 71) 5 24 17 19

PflegedienstePflegedienste

Diakoniestation/DRK-Sozialstation
Hochstraße 54, 57290 Neunkirchen.................................................(0 27 35) 31 11
Fax...............................................................................................(0 27 35) 78 11 26

Achtung, Vereine!
Werben Sie für Ihre

Veranstaltung kostenlos 
im Internet bei

www.neunkirchen-siegerland.de

Steueränderungen 2010

Mehr Entlastung für Arbeitnehmer und bessere Absetzbarkeit
Was muss für die Steuerklärung 2009 beachtet werden und was ändert sich im Jahr 2010?

Ab Januar 2010 werden viele Men-
schen steuerlich entlastet. Aber auch
schon in der Steuererklärung für das
Jahr 2009, die von einigen nun erstellt
wird, kann mehr abgesetzt werden. 

Was muss für die Steuerklärung 2009
beachtet werden?
Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag:

Der Grundfreibetrag wurde um 170
Euro angehoben, sodass Einkommen
von Ledigen bis 7.834 Euro (Ehepart-
ner das Doppelte) steuerfrei sind. Zu-
dem wurden die Steuersätze gesenkt,
der Eingangssteuersatz liegt nun bei
14 % (bislang 15%).

Zudem wurde der Kinderfreibetrag
erhöht: Der steuerliche Kinderfreibe-
trag steigt für jedes Kind auf 3.864
Euro (bislang (3.648). Zusammen mit
dem Betreuungs- und Erziehungsfrei-
betrag gilt damit ein Freibetrag von
insgesamt 6.024 Euro (bislang 5.808),
sofern die Eltern zusammen zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden.
Abgeltungsteuer:

Sofern kein Freistellungsauftrag er-
teilt wurde oder die Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen (z. B. Zinsen und Divi-
denden) den Sparerpauschbetrag von
801 Euro für Ledige (Ehepartner das
Doppelte) überschritten haben, behal-
ten die Banken und Finanzinstitute seit
dem 1. Januar 2009 pauschal 25 %
Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls Kir-
chensteuer ein. Dies ist nicht der Fall,
wenn eine Nichtveranlagungsbeschei-
nigung vom Finanzamt erteilt wurde. 

Ausnahme: Liegt der persönliche
Einkommensteuersatz unter 25 %, so
muss auch lediglich dieser geringere
Steuersatz auf die Kapitalerträge ge-
zahlt werden. Da die Abgeltungsteuer
direkt von der Bank einbehalten und
ans Finanzamt abgeführt wird, kann
aber erst im Nachhinein zu viel gezahl-
te Abgeltungsteuer im Rahmen der
Steuererklärung vom Finanzamt (An-
lage KAP) zurückgefordert werden. 
Haushaltsnahe Dienstleistungen
und Beschäftigungsverhältnisse:

Ausgaben aufgrund haushaltsnaher
Beschäftigungsverhältnisse in privaten
Haushalten, z. B. Reinigungskraft oder
Gärtner (keine Minijobs) oder Dienst-
leistungen, auch zur Betreuung und
Pflege von Angehörigen, können deut-
lich stärker als bislang steuermindernd
geltend gemacht werden. In der Steuer-
erklärung für das Jahr 2009 können

20 % der Aufwendungen, maximal
4.000 Euro, direkt von der Einkom-
mensteuer abgezogen werden. 

Für geringfügige Beschäftigungs-
verhältnisse im Privathaushalt, soge-
nannte Minijobs, können ebenfalls
20 % der Aufwendungen, höchstens je-
doch 510 Euro, steuermindernd ange-
rechnet werden.
Handwerkerleistungen:

Der Steuerbonus auf Handwerker-
leistungen für Renovierungs-, Erhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnah-
men in Privathaushalten wurde ver-
doppelt. Die Steuerermäßigung beträgt
20 % des Arbeitslohns, maximal 1.200
Euro pro Jahr (statt bislang 600 Euro). 
Voraussetzung sowohl bei haushaltsna-
hen Dienstleistungen wie auch bei
Handwerkerleistungen ist, dass nicht
bar, sondern per Überweisung bezahlt
wird. Belege wie Kontoauszug oder
Rechnung können bei Bedarf vom
Finanzamt als Nachweis verlangt wer-
den.
Erbschaftsteuer:

Seit Januar 2009 gelten für Erben
geänderte Freibeträge. Insbesondere
Ehepartner und Kinder stehen nun bes-
ser da. So sind für Kinder bis zu
400.000 Euro und für Ehepartner und
eingetragenen Lebensgemeinschaften
bis zu 500.000 Euro steuerfrei. 

Für 2010 sind weitere steuerliche
Entlastung geplant. So sieht ein Ge-
setzentwurf vor, dass Geschwister,
Nichten und Neffen erbschaftsteuerlich
künftig besser behandelt werden. An-
statt der bisher geltenden 30 bis 50 %
Erbschaftsteuer soll der Tarif nur noch
15 bis 43 % betragen, abhängig von
der Höhe des geerbten Vermögens.
Solidaritätszuschlag:

Der Solidaritätszuschlag wird wei-
terhin von der Finanzverwaltung erho-
ben. Die Finanzämter stellen die Steu-
erbescheide jedoch hinsichtlich der
Frage, ob der Solidaritätszuschlag ver-
fassungsgemäß ist, nur vorläufig aus.
Im Falle einer Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts zugunsten der
Steuerbürger und gegen den Solidari-
tätszuschlag bedeutet dies, dass diese
Abgabe automatisch von den Finanz-
ämtern zurückgezahlt wird. Ein Ein-
spruch gegen die Festsetzung des Soli-
daritätszuschlags ist daher nicht erfor-
derlich.

Sollten Steuerbescheide keinen
Vorläufigkeitsvermerk hinsichtlich des

Solidaritätszuschlags enthalten, kann
innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Bescheids Einspruch einge-
legt werden.

Was ändert sich im Jahr 2010?
Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag:

Der Grundfreibetrag wird noch ein-
mal um weitere 170 Euro angehoben,
so dass ab dem 1. Januar 2010 Ein-
kommen von Ledigen bis 8.004 Euro
und bei Ehepaaren bis 16.900 Euro pro
Jahr steuerfrei sind. Auch der Kinder-
freibetrag erhöht sich ein weiteres Mal,
nunmehr von 6.024 Euro auf 7.008
Euro pro Kind (inkl. Betreuungs- und
Erziehungsfreibetrag). Das Kindergeld
wird um 20 Euro erhöht. 

Positiver Nebeneffekt: Durch den
neuen Grundfreibetrag wird Eltern mit
erwachsenen Kindern nicht mehr so
schnell das Kindergeld gestrichen,
wenn Kinder über eigene Einkünfte
und Bezüge verfügen. Und Rentner
müssen seltener eine Steuerklärung ab-
geben. 

Bürgerentlastungsgesetz – Bessere
Absetzbarkeit von Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträgen:

Durch das neue Bürgerentlastungs-
Gesetz können Steuerzahler ab dem
Jahr 2010 einen größeren Teil ihrer
Beiträge zu Kranken- und Pflegeversi-
cherung von der Steuer absetzen.

Galt bislang ein jährlicher Höchst-
betrag von 1.500 Euro (Arbeitnehmer
und Beamte) bzw. 2.400 Euro (Selbst-
ständige), so wird jetzt sichergestellt,
dass Beiträge für eine Basiskranken-
und Pflegepflichtversicherung in tat-
sächlicher Höhe als Sonderausgabe
von der Steuer abgezogen werden kön-
nen. Dieser unbegrenzte Abzug gilt bei
der Krankenversicherung nur für Bei-
träge, die zur Abdeckung einer Grund-
versorgung im Krankheitsfall dienen.
Beitragsanteile, die einen Anspruch auf
Krankengeld oder Ähnliches begrün-
den, sind nicht abzugsfähig.

Ein in der gesetzlichen Kranken-
versicherung pflichtversicherter Ar-
beitnehmer kann aus diesen Gründen
seine Beiträge grundsätzlich in voller
Höhe geltend machen. Besteht aller-
dings Anspruch auf Krankengeld, so
erfolgt eine pauschale Kürzung der
Beiträge um 4%.

Unmittelbare Auswirkung ab Janu-
ar 2010: Im Rahmen des Lohnsteuer-

abzugs durch den Arbeitgeber wirkt
sich die Steuerminderung bereits schon
auf der monatlichen Gehaltsabrech-
nung ab Januar 2010 aus.

Privat versicherte Arbeitnehmer
müssen jedoch Ihrem Arbeitgeber die
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung hierfür nachweisen.

Regelung für Geringverdiener: Um
bei Geringverdienern, deren Kranken-
und Pflegeversicherungsbeiträge die
bisherigen Höchstgrenzen von 1.500
bzw. 2.400 Euro nicht erreicht haben,
eine Verschlechterung durch das neue
Recht zu vermeiden, führt das Finanz-
amt eine sogenannte Günstigerprüfung
durch. Danach gilt hier die Ausnahme,
dass auch andere Versicherungsleistun-
gen, beispielsweise die Haftpflicht,
hinzugerechnet werden dürfen. Insge-
samt wird in diesen Fällen eine
Höchstsumme aller Versicherungsleis-
tungen von maximal 1.900 bzw. bei
Selbständigen von 2.800 Euro als von
der Steuer abziehbar anerkannt.

Regelung für private Krankenversi-
cherung: Für private Krankenversiche-
rungen gilt, dass nur Versicherungsleis-
tungen, die in Art, Umfang und Höhe
den Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung entsprechen, abzieh-
bar sind. Beitragsanteile die darüber
hinausgehen, beispielsweise Chefarzt-
behandlung oder Einbettzimmer im
Krankenhaus, dürfen nicht bei den
Sonderausgaben berücksichtigt wer-
den. 

Als Faustformel kann davon ausge-
gangen werden, dass mindestens 80 %
der tatsächlich gezahlten privaten
Krankenversicherungsbeiträge begüns-
tigt und somit als Sonderausgabe ab-
zugsfähig sind. 

Weitere Neuerungen für Unterhalt
zahlende Angehörige: Auch Men-
schen, die an Angehörige oder Lebens-
gefährten Unterhalt zahlen, können
mehr absetzen. Übernehmen sie auch
deren Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge, können sie diese über
den jetzigen Höchstbetrag von 13.805
Euro im Jahr hinaus als Sonderausga-
ben absetzen.
Faktorverfahren –
neue Steuerklasse für Ehepaare:

Haben Ehepaare unterschiedliche
Verdienste, so wurde bislang in der Re-
gel Steuerklasse III (meist für den Hö-
herverdienenden) und Steuerklasse V
gewählt.

Dies führt vielfach dazu, dass der
Ehegatte, der die Steuerklasse V erhält,
meist mehr Steuern als ein Single zah-
len muss. Auch wenn die Belastung bei
der jährlichen Steuererklärung korri-
giert wird, verringert dies die Attrakti-
vität der beruflichen Tätigkeit bzw. des
beruflichen Wiedereinstiegs erheblich.

Um dieses Problem zu lösen, wird
ab dem Jahr 2010 für Doppelverdiener-
Ehepaare ein sogenanntes Faktorver-
fahren eingeführt. 

Der vom Finanzamt zu berechnen-
de Faktor bewirkt, dass bereits im lau-
fenden Jahr die Lohnsteuer nach der
voraussichtlichen Einkommensteuer-
schuld der Ehegatten erhoben wird.
Hierdurch werden zum einen spätere
Steuernachzahlungen vermieden, zu-
dem wird der bisherige hohe Lohnsteu-
ereinbehalt bei dem Ehegatten mit der
Steuerklasse V abgemildert. 

Derzeit muss beispielsweise in
Steuerklasse V bei einem Monatsge-
halt von bis zu 900 Euro Monatslohn
140 Euro Lohnsteuer gezahlt werden.
Durch das Faktorverfahren reduziert
sich dies auf 0 Euro.

Das Faktorverfahren muss beim
Finanzamt beantragt werden. Kombi-
nationen der Steuerklassen III und V
sowie IV und IV ohne Faktor sind al-
lerdings weiterhin möglich.
(Zur Durchführung eines Lohnsteuer-
vergleichs hat das Bundesministerium
der Finanzen unter www.abgabenrech-
ner.de ein Berechnungsprogramm zur
Verfügung gestellt.)

Rente und Steuern:

Für Neu-Rentner ab 2010 liegt der
Anteil der gesetzlichen Rente, der ver-
steuert werden muss, bei 60 %. Damit
sind für Rentner, die erstmals im Jahr
2010 Rente beziehen und keine weite-
ren steuerpflichtigen Einkünfte erzie-
len bis zu 16.235 Euro jährlich (1.353
Euro monatlich) einkommensteuerfrei
(Verdoppelung bei Ehegatten).

Kommen zur gesetzlichen Rente
zusätzliche Einkünfte wie Betriebsren-
ten, Privatrenten oder Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung etc. hin-
zu, ist eine individuelle Prüfung der
Steuerpflicht zu empfehlen. Positiv
wirkt sich hier der erhöhte Grundfrei-
betrag vom 8.004 Euro bzw. 16.008
Euro bei Ehegatten aus.
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